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47.00.0001 
Herr Dr. Worm 

 10.04.2024 
 4700 

 
 
 
Historische Einordnung zu Ehrungen im öffentlichen Raum  
 
I. Rechtslage 
 
I.1 Straßenbenennung 
Bei der Bezeichnung der Grundstücke einer Gemeinde mit Hausnummern handelt es sich um eine 
ordnungsrechtliche Aufgabe. Sie dient dem Interesse der Allgemeinheit an einer klar erkennbaren 
Gliederung des Gemeindegebiets und hat u.a. Bedeutung für Meldewesen, Polizei, Post, Feuerwehr 
und Rettungsdienst.  
 
Sie verleiht den Eigentümer*innen der Grundstücke keine Befugnisse oder Rechtsstellungen, die sie 
ohne die Bezeichnung nicht hätten, und begründet keine begünstigende Rechtsposition. Die Benen-
nung eines Anwesens gehört nicht zu dem nach Art. 14 GG geschützten Eigentum, sie gehört viel-
mehr nur zu den das Grundstückseigentum tatsächlich mitbestimmenden Gegebenheiten.  
 
In unserem Bundesland betraut § 4 Abs. 2 Satz 3 StrWG NRW die Gemeinden mit der in ihr Ermes-
sen gestellten Entscheidung über die Straßenbenennung. Trotz der Regelung im Straßenrecht ist 
es keine Angelegenheit des Straßenwesens, sondern eine örtliche Angelegenheit, die von der Ge-
meinde als Selbstverwaltungsaufgabe allein im öffentlichen Interesse wahrgenommen wird, nämlich 
um der ordnungsrechtlich motivierten Identifizierbarkeit und Unterscheidbarkeit der Straße und der 
gemeindlichen Selbstdarstellung nachzukommen. Eine Straßenbenennung/-umbenennung ist ein 
adressatloser, sachbezogener Verwaltungsakt in Form einer Allgemeinverfügung. 
 
Die Umbenennung einer Straße erfolgt analytisch betrachtet in zwei Schritten. Die Änderung des 
Straßennamens setzt zunächst die Entfernung der bisherigen Straßenbenennung voraus; ist dieser 
Schritt getan, kommt es zur Neubenennung der betreffenden Straße. Bei einer solchen Umbenen-
nung treten für die Anlieger*innen allerdings nachteilige Folgen ein. Deshalb ist die Kommune ver-
pflichtet, diese Folgen für die Anlieger*innen in die Ermessensentscheidung einzubeziehen.  
 
Bei der Abwägung muss beachtet werden, dass durch die Umbenennung die Ordnungsfunktion des 
verliehenen Namens einschließlich der vergebenen Hausnummer, d. h. die Auffindbarkeit von Ge-
bäuden und Wohnungen, gewahrt bleibt und die Umbenennung nicht zu unzumutbaren, willkürlichen 
oder unverhältnismäßigen Belastungen der betroffenen Personen führt. Ein darüberhinausgehen-
des Recht auf Beibehaltung eines bestimmten Straßennamens kennt die Rechtsordnung nicht: Die 
beschlussfassenden Gremien sind vielmehr unter rechtlichen Gesichtspunkten frei, Straßennamen 
zu verleihen oder zu ändern, wobei sie das Willkürverbot zu beachten haben.  
 
Erweist sich eine namensgebende Persönlichkeit in der Ehrung im Nachhinein als unwürdig, erkennt 
die Rechtsprechung ein legitimes Umbenennungsinteresse der Stadt bereits dann an, wenn sie nur 
nicht in eine öffentliche Diskussion um das Geschichtsbild der betreffenden Person hineingezogen 
werden will. Grundsätze und Verfahrensfestlegungen, wie sie mit dieser Vorlage getroffen werden, 
erlauben als Verwaltungsrichtlinien die Nachvollziehbarkeit der Ermessensentscheidung.  
 
Die Stadt Münster hat gemäß § 37 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 21 Abs. 1, Ziffer 11 ihrer 
Hauptsatzung vom 21.12.1995, zuletzt geändert mit der 25. Änderungssatzung vom 20.06.2022, 
festgelegt, dass die Bezirksvertretungen für die Benennung und Umbenennung von Straßen, Wegen 
und Plätzen, Grün- und Parkanlagen sowie von Schulen, deren Bedeutung nicht wesentlich über 
den Stadtbezirk hinausgeht, zuständig sind. Für die Gemeindestraßen mit überbezirklicher Bedeu-
tung ist der Hauptausschuss, in Fällen von besonderer Bedeutung ggf. auch der Rat der Stadt, zu-
ständig (vgl. Anlage 1 zur Hauptsatzung). Die entsprechenden Tagesordnungspunkte sind in aller 
Regel in öffentlicher Sitzung zu verhandeln.  
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Über diese Zuständigkeitsregelung hinaus existieren Beschlüsse des Ausschusses für Gleichstel-
lung „Öffentliches Andenken an bedeutende Frauenpersönlichkeiten im Stadtbild fördern“ (A-
R/0019/2019, erledigt mit V/0281/2021, beschlossen am 17.06.2021) und der Bezirksvertretung 
Münster-West „Straßenbenennung im Stadtbezirk Münster-West“ (A-W/0023/2017, beschlossen am 
4.5.2017), die das Ziel haben, den Anteil geehrter Frauen bei den Straßennamen zu erhöhen. 
 
I.2 Denkmale 
Eingetragene Denkmale unterliegen dem Schutz des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgeset-
zes. Für sie gilt nach § 7 Abs. 1 DSchG NRW „die Eigentümerin oder der Eigentümer sowie die 
sonstigen Nutzungsberechtigten haben ihre Baudenkmäler im Rahmen des Zumutbaren denkmal-
gerecht zu erhalten“. Nicht alle im Stadtraum als „Denkmal“ angesprochenen Objekte sind aner-
kannte Baudenkmäler i.S.d. Gesetzes.  
 
Andere geschützte Baudenkmäler wie die Promenade werden auf den ersten Blick gar nicht als ein 
Objekt wahrgenommen. Sie „ist für Münster von großer stadtgeschichtlicher Bedeutung, ein Garten-
denkmal von überregionalem Rang und eine für das Münsterland in ihrer Geschlossenheit einzigar-
tige historische Grünanlage, die den Vergleich mit den bekannten Wallanlagen in Köln, Bremen oder 
Lübeck nicht scheuen muss“, wie es in der Beschreibung der LWL-Denkmalpflege für Westfalen 
heißt. Das setzt städtischem Handeln in einem zentralen Innenstadtbereich Handlungsgrenzen.  
 
Die Zuständigkeit für die Veränderung oder gar Beseitigung eines Baudenkmals liegt bei der Unteren 
Denkmalbehörde (§ 9 Abs. 1 und § 21 DSchG NRW). In der Stadt Münster ist dafür das Stadtpla-
nungsamt, Teilbereich Denkmalpflege als Städtische Denkmalbehörde zuständig. Unabhängig von 
der Legaldefinition wird im Folgenden als Denkmal „jedes bewusst mit der Absicht der Wahrung des 
Andenkens an Personen oder Ereignisse errichtete architektonische oder plastische Werk“ verstan-
den, das „meist die herrschenden Ideen und führenden Persönlichkeiten der jeweiligen historischen 
Formation beziehungsweise ihrer einzelnen Perioden“ propagiert und deshalb eine „aktive gesell-
schaftspolitische Wirksamkeit“ entfalten soll (nach Lexikon der Kunst. Band 2. Leipzig ²2004, S. 121).  
 
 
II. Stand der Diskussion 
 
II.1 Der öffentliche Raum 
Der öffentliche Raum beschreibt einen räumlichen Zusammenhang, der aus einer öffentlichen Ver-
kehrs- oder Grünfläche und den angrenzenden privaten oder öffentlichen Gebäuden gebildet wird; 
der öffentliche Raum steht dem privat genutzten und besessenen Raum gegenüber und verbindet 
diesen. Von jeher spielt er eine identitätsstiftende Rolle im städtischen Gemeinwesen und trägt bei 
entsprechender Gestaltung zur Lebens- und Aufenthaltsqualität wesentlich bei. Er ist deshalb Ge-
genstand besonderer politischer Aufmerksamkeit (Ernst Seidl, ‚Politischer Raumtypus‘. Einführung 
in eine vernachlässigte Kategorie. In: Ders., Politische Raumtypen (Kunst und Politik 11). Göttingen 
2009, S. 9-19). 
 
Diese „politische Aufmerksamkeit“ drückt sich seit dem ausgehenden 18. Jh., verstärkt im 19. und 
20. Jh., in Denkmalen und der Benennung von öffentlicher Infrastruktur (öffentliche Gebäude, Stra-
ßen, Plätze, Brücken) aus. Beide Formen der Ehrung sagen etwas über die ausgezeichnete Person, 
aber ebenso etwas über die Stadt selbst und die von ihr und ihrer Bürgerschaft vertretenen Werte 
zum Benennungszeitpunkt aus. Diese Ehrungen machen den öffentlichen Raum zu einem zentralen 
Ort der Vergegenwärtigung gemeinsamer Werte aller Bürgerinnen und Bürger. Sie tragen zur Iden-
titätsstiftung und emotionalen Bindung an die Stadt bei. Aus dieser wertebasierten Verbundenheit 
erwächst allen Beteiligten im Umgang mit Ehrungen eine besondere Verantwortung. 
 
Seit Jahrzehnten versuchen die zuständigen Dienststellen, den öffentlichen Raum nicht mit „Stadt-
mobiliar“ zu überfrachten. Eine Überfrachtung des öffentlichen Raums hätte negative Auswirkungen 
für ein alle zehn Jahre stattfindendes Großereignis: die Skulptur-Projekte. Für die temporäre Plat-
zierung von Kunst muss genügend öffentlicher Raum freibleiben.  
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II.2 Denkmale 
Wie schwierig unter den komplizierten rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ein guter 
Umgang mit der bestehenden Denkmallandschaft ist, hat sich im das Ringen um den Umgang mit 
den Kriegerdenkmalen gezeigt. Die Kriegerdenkmale lassen sich in ihren Grundaussagen nicht 
mehr mit dem gegenwärtigen Normen- und Wertekanon einer demokratischen Stadtgesellschaft in 
Deckung bringen, gleichzeitig sind viele von ihnen als Baudenkmale geschützt. Der Rat hat schließ-
lich nach intensiven Diskussionen in der Stadtgesellschaft und der Politik die Umsetzung des Kon-
zepts zum weiteren Umgang mit Kriegerdenkmalen beschlossen (V/0222/2022).  
 
Es wird grundsätzlich immer stärker infrage gestellt, ob Denkmale, die zumeist einen vereinheitli-
chenden, normierenden Anspruch haben, überhaupt noch einen Platz in einer pluralistischen Ge-
sellschaft haben. Gleichwohl sollte die Stadt nicht grundsätzlich die Errichtung von neuen Denkma-
len ausschließen.  
 
II.3 Straßen- und Gebäudenamen 
Straßen- und Gebäudenamen gehen in der Stadt oft auf mittelalterliche und neuzeitliche Traditionen 
zurück (Steinweg, Prinzipalmarkt / Stadtweinhaus, Krameramtshaus). Die Benennung von Straßen 
o.ä. nach Personen(-gruppen) oder Orten haben anders als Denkmäler ausschließlich ehrenden 
Charakter und sollen die Person/die Verbundenheit der Stadt Münster mit einem Ort hervorheben 
(vgl. zum ehrenden Charakter u.a. Deutscher Städtetag (Hg.), Straßennamen im Fokus einer ver-
änderten Wertediskussion. Handreichung des Deutschen Städtetages zur Aufstellung eines Kriteri-
enkataloges zur Straßenbenennung. Berlin / Köln 2021, S. 11).  
 
Ähnlich wie Denkmale sind auch Straßennamen von politischen Rahmenbedingungen, Werteord-
nungen und mentalen Prägungen abhängig – unser Geschichtsbild ist dynamisch und wandelt sich 
laufend: Was früher als ehrenwert galt, muss es heute nicht mehr sein. Dementsprechend fanden 
seit 1945 regelmäßig Umbenennungen statt. Durch den politischen Beschluss einer Straßenumbe-
nennung wird eine Person oder ein historischer Ort nicht „aus der Geschichte entfernt“, sondern es 
wird eine ungerechtfertigte Ehrung von Personen oder von Orten beendet.  
 
Dass bei einer Reihe von münsterischen Straßennamen Handlungsbedarf gesehen wurde, ist keine 
Entwicklung der letzten Jahre, sondern bestand bereits unmittelbar nach dem Ende des Nationalso-
zialismus und dem Aufbau eines demokratischen Gemeinwesens. Die (Um-)Widmung von öffentli-
chem Raum stellte ein bewusstes Mittel der Propaganda im NS-Staat dar. Wer geehrt wurde, musste 
arisch, männlich, und irgendwie politisch an die NS-Ideologie anschlussfähig sein. In der Regel soll-
ten die Geehrten bereits verstorben sein. Das galt natürlich nicht für die NS-Größen wie Hitler selbst.   
 
Demokratische Bezüge in den Straßennamen wurden getilgt, in Münster wurde etwa der Friedrich-
Ebert-Platz umbenannt. Erste entsprechende Beschlüsse wurden noch nach scheindemokratischen 
Regeln am 3.4.1933 einstimmig von NSDAP und den verbliebenen Parteien gefasst (nach Aus-
schluss des Kommunisten und Rücktritt der Sozialdemokratischen Stadtverordneten). Weitere (Um-
)Benennungen erfolgten nach entsprechender propagandistischer Vorbereitung, die über die Lokal-
presse und in Kommunal- und Parteigremien organisiert wurde. 
 
38 Straßenbezeichnungen wurden vom Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde per Verordnung 
geändert (StadtA Münster, Best. Amt 23, Nr. 23-27 vom 16.4.1936 und ebd. vom 19.11.1938). Ad-
miräle, Generäle und Schlachtorte des Ersten Weltkriegs sowie Pioniere des Kolonialismus wurden 
dabei bevorzugt mit Straßennamen geehrt. Die revisionistischen und kriegsvorbereitenden Ziele die-
ser oktroyierten Bezeichnungen stehen außer Frage. 
  
Nach der Befreiung Deutschlands veranlasste der britische Kontrollrat den Rat, sich Gedanken über 
die militaristischen und propagandistischen Bezeichnungen von Straßen und Plätzen Gedanken zu 
machen. Unter Berücksichtigung der bürgerschaftlichen und behördlichen Interessen entwickelte 
der eigens gegründete, hochkarätig besetzte städtische Ausschuss 1947 eine Liste der Problemfälle 
und Vorschläge für neue Bezeichnungen (aus: Stadtarchiv Münster, Best. Amt 47, Nr. 3):  
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Während zunächst wohl die existentiellen Sorgen der Nachkriegszeit die Umsetzung der Empfeh-
lungen des Ausschusses durch einen entsprechenden Ratsbeschluss verhinderten, kehrte ab 1950 
Ruhe in die Straßennamendebatten ein. Umbenennungsunwillige hatten sich durchgesetzt. 
 
In den frühen 1960er Jahren gab es eine neue Konjunktur militärischer Traditionspflege, die sich in 
einer Reihe neuer Kriegerdenkmale ausdrückte. Mit der Lützowstraße und der von-Einem-Straße 
wurden Straßen in der Nähe von Kasernen nach Offizieren benannt, was sich in unter anderem in 
den Wiederbewaffnungskontext der jungen Bundesrepublik einordnen lässt. 
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Im Zuge der kommunalen Neugliederung erfuhren eine ganze Reihe von Straßen Umbenennungen 
(vgl. https://www.stadt-muenster.de/strassen/a-bis-z?seite=neugliederung#abc ), um Dopplungen 
von Namen zu vermeiden.  
 
Kritische Töne vor allem zu Münsters Kriegerdenkmalen aber auch zu den vorgenannten national-
sozialistisch-militaristisch geprägten Straßennamen formierten sich zunehmend seit den 1980er 
Jahren im studentischen Milieu der GAL-Fraktion und der Friedensbewegung. Künstlerische Ausei-
nandersetzungen mit den Kriegerdenkmalen fanden zum Beispiel bei den Skulptur-Projekten 1987 
und seitdem alle zehn Jahre statt. 
 
Seit den frühen 2000er Jahren häuften sich Initiativen und Beschlüsse, die sich mit den Namensträ-
ger*innen von Straßen und Plätzen befassten und deren Verwicklung in den NS-Staat thematisier-
ten. Unter anderem gab es Beschlüsse der Bezirksvertretung Mitte zur Umbenennung von „Jötten-
weg“ und der Bezirksvertretung West zur Umbenennung von „Carl-Diem-Weg“. Der Hindenburgplatz 
geriet in die Kritik und schließlich beschloss die Bezirksvertretung Mitte, die Verwaltung um Prüfung 
und Bericht zu allen Straßennamen in Münster-Mitte zu bitten, deren Namensgeber*innen an Un-
rechtstaten bzw. Kriegsverbrechen des Nationalsozialismus Anteil hatten. 
 
Für den Bezirk Münster-Mitte überprüfte der Historiker Dr. Daniel Schmidt (Historisches Seminar der 
Universität Münster) 29 Personen und ordnete diese vier Kategorien zu: 

Kategorie 1: keine Nähe zum NS-Regime 
Kategorie 2: Haltung zum NS-Regime nicht eindeutig 
Kategorie 3: Aktive Stützen des NS-Regimes 
Kategorie 4: Beteiligung an Kriegsverbrechen oder Unrechtstaten 

Unter den Namensgeber*innen war niemand unmittelbar an Kriegsverbrechen beteiligt. Sieben Na-
mensgeber*innen haben nach den Recherchen des Historikers das NS-Regime – auch öffentlich 
erkennbar – aktiv gestützt; d.h. sie sind in eigener Initiative für das NS-Regime eingetreten und 
haben ihre Fähigkeiten dem NS-Regime aktiv zur Verfügung gestellt, um es zu stabilisieren bzw. bei 
der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen. 
 
Dieser Sachstand wurde im Mai 2009 von Oberbürgermeister Markus Lewe dem Ältestenrat und 
den damaligen Bezirksbürgermeistern in einer gemeinsamen Sitzung mitgeteilt. In einer kleinen 
Kommission unter wissenschaftlicher Beratung durch die Historiker Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer 
und Prof. Dr. Alfons Kenkmann sollten die Sachstände besprochen und Empfehlungen für das wei-
tere Vorgehen entwickelt werden.  
 
Bereits im April 2010 wurde dafür – auf gemeinsame Absprache von Ältestenrat und Bezirksbürger-
meister*innen hin –  die Kommission „Straßennamen“ gebildet. Ihr gehörten an: Vertreter*innen aller 
Ratsfraktionen, Oberbürgermeister Lewe als Vorsitzender sowie als wissenschaftliche Fachberater 
Prof. Thamer und Prof. Kenkmann. Der Auftrag der Kommission wurde um zwei Punkten erweitert: 
Sie sollte zu Straßennamen aktiver NS-Unterstützer im gesamten Stadtgebiet (nicht nur im Bezirk 
Mitte) beraten und auf den vorliegenden Ratsantrag aus dem Jahr 2008 auf Umbenennung des 
Hindenburgplatzes eingehen.  
 
Straßenname Empfehlung der Kommission Beschluss des polit. Gremiums 

Agnes-Miegel-Straße einstimmig für Umbenennung nicht umbenannt, BV Ost 
Castelleweg einstimmig für Umbenennung nicht umbenannt, BV Ost 
Franz-Ludwig-Weg einstimmig für Umbenennung Umbenennung in Heinrich-Hemsath-

Weg, BV Mitte 
Heinrich-Lersch-Weg empfiehlt mehrheitlich keine 

Umbenennung 
nicht umbenannt, BV Ost 

Humborgweg empfiehlt mehrheitlich keine 
Umbenennung 

aufgehoben, BV Mitte 

Jöttenweg einstimmig für Umbenennung Umbenennung in Paul-Wulf-Weg, BV 
Mitte 
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Pfitznerstraße einstimmig für Umbenennung Umbenennung in Margarete-Moor-
mann-Straße, BV Mitte 

Stehrweg einstimmig für Umbenennung nicht umbenannt, BV Ost 
Stühmerweg einstimmig gegen Umbenen-

nung 
nicht umbenannt, BV Mitte 

Wagenfeldstraße einstimmig für Umbenennung Umbenennung in Robert-Blum-
Straße, BV Mitte 

Hindenburgplatz mehrheitlich für Umbenennung Umbenennung in Schlossplatz, Rat 
 
Die Frage: „Wen darf eine Stadt für ihr / sein Lebenswerk durch einen Straßennamen dauerhaft 
ehren?“ wurde also besonders von der Bezirksvertretung Ost anders beurteilt, als es die Straßen-
namen-Kommission in ihrem Gutachten (https://www.stadt-
muenster.de/strassennamen/geschichte-der-strassenumbenennungen) empfahl.  
 
Die Straßennamen-Kommission plädierte in zwei Fällen dafür, den Straßennamen zu belassen und 
ihn mit einer Erläuterungstafel zu versehen. Diese Maßnahme erschien bei diesen Personen aus-
reichend, weil deren Wirken nicht zu hoch zu bewerten war. Die Wirkung von Erläuterungsschildern 
(oder auch von QR-Codes) ist lokal begrenzt. Der Straßenname wird auf Briefköpfen, Firmenschil-
dern sowie analogen und digitalen Stadtplänen in seinem ehrenden Verständnis weiterverwendet 
und mit der Stadt Münster verbunden.  
 
Besonders intensiv diskutierte die Stadtgesellschaft über die Umbenennung des ehemaligen Hin-
denburgplatzes in Schlossplatz (2010 bis 2012). Der Rat hatte dem Votum der Expertenkommission 
folgend am 13.3.2012 die Umbenennung einstimmig beschlossen; am 22.06.2012 reichten darauf-
hin die Herren Stefan Leschniok, Klaus Gottwald und Herbert Kober das Bürgerbegehren „Pro Hin-
denburgplatz“ beim Oberbürgermeister ein. Beim anschließenden Bürgerentscheid stimmten für 
Schlossplatz ca. 56.700 Wahlberechtigte (rund 60 Prozent). Etwa 38.800 Wahlberechtigte wollten 
die frühere Bezeichnung Hindenburgplatz zurück. An der Abstimmung beteiligten sich 40,3 Prozent 
der Wahlberechtigten. 
 
Am 8.12.2020 beauftragte die Bezirksvertretung Mitte die Stadt Münster, mit einer historisch-wis-
senschaftlichen Analyse die zwischen 1933 und 1945 erfolgten Straßenbenennungen zu überprü-
fen. Es war zu klären, ob und inwieweit diese heute noch existenten Straßennamen die Funktion 
hatten, die NS-Ideologie, nationalsozialistische Erinnerungsabsichten oder die Ziele der NS-Politik 
zu veröffentlichen. Das Prüfergebnis sollte die Grundlage für eine Diskussion über den zukünftigen 
Umgang mit NS-belasteten Straßennamen sein. Das Stadtarchiv Münster organisierte und unter-
stützte die Straßennamenanalyse.  
 
Das Ergebnis der Prüfung fasste der beauftragte Historiker Dr. Alexander J. Schwitanski in seinem 
Abschlussbericht (https://t1p.de/strassennamenMS) zusammen und präsentierte die Ergebnisse der 
Bezirksvertretung Mitte am 18.1.2022. Diese Untersuchung ergänzte also die Ergebnisse von 2010. 
Ein „gegebener Bezug“ zur NS-Ideologie konnte für elf Straßen nachgewiesen werden; für neun 
sogar ein „dichter Bezug“ zur NS-Ideologie (Admiral-Scheer-Straße*, Admiral-Spee-Straße*, Gorch-
Fock-Straße, Langemarckstraße*, Manfred-von-Richthofen-Straße*, Ostmarkstraße*, Otto-Weddi-
gen-Straße*, Skagerrakstraße*, Tannenbergstraße*). Alle diese Straßen wurden in der Zeit des Na-
tionalsozialismus durch den Oberbürgermeister Albert Hillebrand 1936 bzw. 1938 (um-)benannt. Die 
NS-propagandistische Einfärbung der Straßennamen war dem „Ausschuss zur Umbenennung von 
Straßen“ rund 10 Jahre noch klar: Für die hier mit einem Sternchen versehenen acht Straßen gab 
es bereits 1947 eine konkrete Umbenennungsabsicht.  
 
Fast zeitgleich wurden seit 2022 Namensgeber mit kolonialer Vergangenheit thematisiert: Im er-
wähnten Verwaltungsakt aus dem November 1938 benannte der nationalsozialistische Oberbürger-
meister Hillebrand auch zwei kleine Stichstraßen des Angelmodder Wegs in Woermann- und Lü-
deritzweg um. Aus heutiger Sicht besteht über die rassistische Gesinnung und eine aggressive ko-
lonialistische Haltung der beiden Kolonialunternehmer kein Zweifel. Eine Bürgerinitiative informiert 
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über diese Fakten. In den beiden letztgenannten Beispielen liegen Anträge von Bürger*innen nach 
§ 24 GO NRW auf Umbenennung der Straßen vor. 

 
Umbenennungsdebatten werden auch zukünftig nicht zu vermeiden sein. Sie sollten trotz ihrer un-
strittigen Konflikthaftigkeit in der kommunalen und medialen Kommunikation als Praxis demokrati-
scher und pluraler Geschichtskultur aufgewertet und positiv besetzt werden. Dies ist entscheidend, 
da in einer pluralen und diversen Stadtgesellschaft sich breiter Konsens in Fragen der Ehrwürdigkeit 
nur schwer gewinnen lässt. Dennoch müssen Entscheidungen der gewählten Gremien zu Umbe-
nennung diskursbasiert anerkannt und verfahrensbasiert legitimiert werden.  
  



Anlage 4 zu V/0247/2024 

11  
 

Didaktisches Potential und zentrales Informationsangebot zum Thema „Straßennamen“ 
Da Straßennamen per se verweisenden Charakter haben und von ihnen kein unmittelbar „authenti-
scher Eindruck“ ausgeht, fällt es schwer, sie in vergleichbarer Weise wie die Kriegerdenkmale zu 
„Orten historischer Bewusstseinsbildung“ zu entwickeln. Straßennamen fehlt zudem die gestalteri-
sche Dimension von Kriegerdenkmalen oder Kunst im öffentlichen Raum, die eine alternative Form 
der Einordnung etwa durch Gegendenkmale ermöglichen würde. In einem jüngst erschienenen ver-
waltungsjuristischen Beitrag heißt es dazu, dass „kritische Kontextualisierung (z. B. in Form einer 
ergänzenden Beschilderung) […] bei Straßennamen an ihre Grenzen [stößt], da Zusatzschilder not-
gedrungen auf wenige Daten begrenzt und nur vor Ort sichtbar sind, nicht aber in Straßenverzeich-
nissen und auf Stadtplänen“ (Dimitrij Davydov, Erinnerungspolitische Wertungsfragen in der kom-
munalen Verwaltungspraxis. In: NWVBI Heft 1/2024, S. 7).  
 
Gleichwohl zeigen die Diskussionen um die Ehrungen im öffentlichen Raum die hohe Aktualität der 
Fragestellung und das geschichtspolitische Interesse in der Stadtbevölkerung. Immer wieder greifen 
Schülergruppen das Thema „Kritische Straßennamen“ auf, so zuletzt ein Kurs der Jahrgangsstufe 
12 des Gymnasium Paulinum im Rahmen des diesjährigen Geschichtswettbewerbs des Bundeprä-
sidenten und fragte zum Schluss: „Ist es gerechtfertigt, dass Stühmer mit einem Straßennamen ge-
ehrte wurde, Aurel von Szily in Münster aber „nur“ mit einem Stolperstein?“.  
 
Da vor Ort nur begrenzter didaktischer oder ästhetischer Mehrwert besteht, sind die modernen Me-
dien für die kritische Einordnung von Straßennamen mit ihrer historischen Entwicklung prädestiniert, 
so dass man die Möglichkeiten moderner Medien für die historisch-kritische Einordnung nutzen 
sollte.  
 
Um Bürger*innen, Lernenden und Studierenden eine bessere Übersicht zu bieten und die Entschei-
dungswege und -folgen transparent zu machen, haben die beiden hauptsächlich betroffenen städti-
schen Ämter die Informationen in aktualisierter Form gebündelt und in einem neuen Internetauftritt 
zusammengeführt.  
 
Das neue zentrale Informationsangebot zum Thema „Straßennamen“ 
Die Rubrik „Aktuell diskutierte Straßennamen“ wird laufend gepflegt und als zentrale Informations-
plattform für die Medien, Einwohnende und Kommunalpolitiker*innen etabliert. In der Rubrik „Stra-
ßennamen A-Z“ wird bei den betroffenen Straßen eine Verlinkung auf die „Aktuelles-Seite“ eingefügt. 
Nach der politischen Beschlussfassung wird das Ergebnis umgekehrt auf den „A-Z-Seiten“ nachge-
tragen.  
Durch die Verlinkung von den Straßen-Erklärungen auf das Geoportal der Stadt werden die Verbin-
dungen zwischen städtischem Raum und den sich ändernden Bezeichnung transparent gemacht. 
 
Die neue Rubrik „Oft gefragt“ beantwortet die Fragen, mit denen die Verwaltung regelmäßig kon-
frontiert ist:  

 Wie teuer ist eine Umbenennung?  
 Kommen Briefe mit alter Adresse noch an?  
 Muss ich meinen Personalausweis ändern lassen?  
 Kann ich selber einen Vorschlag für die Namensbenennung machen?  
 Dürfen Anwohner*innen selbst über ihre Straße entscheiden?  
 Haben wir nicht dringendere Probleme?  
 Warum sollen Straßen überhaupt umbenannt werden? 
 Können die strittigen Namen nicht beibehalten und als Mahnung verstanden werden? 
 Gibt es bei Straßenumbenennungen auch neue Hausnummern?  
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Beispiel für die sich ändernden Straßenbezeichnungen im Bereich östlich des Kaiser-Wilhelm-Rings 
(1925 – 1939 – 2023, https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/Stadtplan).  
 
Diese vernetzte Bürgerinformation stellt eine neue Dienstleistung dar und übersteigt bisherige Infor-
mationsangebote deutlich. Sie macht den Diskussionsstand und laufende Verfahren transparent und 
stellt ein Werkzeug für die Bürgerbeteiligung dar. Die Verwaltung empfiehlt darüber hinaus, dass für 
den neuen Internetauftritt die historischen Straßennamen als eigene Kategorie erfasst und georefe-
renziert dargestellt werden. Diese müssen zunächst identifiziert, kategorisiert und beschrieben wer-
den. Eine solche Ergänzung der Datenbank und Karten für über 2000 Straßennamen kann im lau-
fenden Betrieb nicht durch bestehendes Personal erfolgen und müsste deshalb in Form eines Werk-
vertrages oder eines Zeitvertrages beauftragt werden. Für die Bearbeitung ist ein Zeitraum von ca. 
fünf bis sechs Monaten zu veranschlagen. 
Der heutige Bearbeitungsstand ist einsehbar unter:  
https://www.stadt-muenster.de/strassen/aktuelle-diskussion-um-strassenbenennungen  


